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A. Allgemeine ErlWuterungen zu Abs. 4b
Schrifttum: KBting/Kessler, Zur geplanten Reform des bilanzsteuerlichen Rgckstel-
lungsrechts nach dem Entwurf eines Steuerentlastungsgesetzes 1999/2000/2002, DStR
1998, 1937;Weber-Grellet, Das hhßliche Bilanzsteuerrecht, DB 1998, 2435; Glade, Steu-
erentlastungsgesetz: Einschrhnkung handelsrechtlich ordnungsgemhßer Rgckstellungen als
„Steuerschlupflkcher“, DB 1999, 400; Stobbe/Loose, Steuerentlastungsgesetz 1999/
2000/2002 – Auswirkungen auf die handels- und steuerrechtliche Gewinnermittlung, FR
1999, 405; Prinz, Bilanzpolitik: Aktuelle Strategien steuerbilanzieller Optimierung, DStR
2000, 661; Weber-Grellet, Aktuelle bilanzsteuerliche Probleme nach dem Steuerent-
lastungsgesetz, BB 2000, 1024.
Verwaltungsanweisung: BMF-Schreiben v. 25.2.2000, BStBl. I 2000, 696.

I. Rechtsentwicklung

Entwurf des StReformG 1998/1999: Der Entwurf des § 5 Abs. 4b idF des
StReformG 1998 v. 18.3.1997 (BTDrucks. 13/7242 mit Beschlußempfehlung
und Bericht des FinAussch. v. 24.6.1997, BTDrucks. 13/8020) sollte ursprgng-
lich eine Regelung zur Bewertung von sog. Ansammlungsrgckstellungen fgr die
Stillegung und Beseitigung von Kernkraftwerken enthalten. Abs. 4c des Ent-
wurfs beinhaltete ein Rgckstellungsverbot fgr Aufwendungen, die AHK fgr ein
WG sind. Die Regelung des Abs. 4c sah noch keine Sonderregelung fgr den Be-
reich der schadlosen Verwertung in der Kernenergiewirtschaft vor. Auch der
Entwurf eines StReformG 1999 v. 22.4.1997 (BTDrucks. 13/7480) enthielt eine
entsprechende Regelung. Geplant war jedoch eine redaktionelle Verschiebung
der geplanten Neuregelung von Abs. 4b und 4c nach § 11 Abs. 5a und 5b. Zu-
dem war in § 11 Abs. 4 die ibernahme der zeitlichen Grenze fgr den Anwart-
schaftserwerb aus § 52 Abs. 6 aF vorgesehen. Eine Rechtshnderung sollte damit
nicht verbunden sein (BTDrucks. 13/7480, 192). Umgesetzt wurden diese Neu-
regelungen indes nicht.
StEntlG 1999/2000/2002 v. 24.3.1999 (BGBl. I 1999, 402; BStBl. I 1999, 304):
Abs. 4b gber das Rgckstellungsverbot fgr Aufwendungen, die AHK fgr ein WG
sind, wurde eingefggt. Im Entwurf zum StEntlG 1999/2000/2002 v. 9.11.1998
(BTDrucks. 14/23) sollte die Bewertung von Ansammlungsrgckstellungen mit
enderungen gegengber dem Entwurf eines StReformG 1998 weiterhin in
Abs. 4b geregelt werden. Abs. 4c sah folgende Regelung vor:

„Rgckstellungen fgr Aufwendungen, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten fgr
ein Wirtschaftsgut sind, dgrfen nicht gebildet werden. Rgckstellungen fgr die Ver-
pflichtung zur schadlosen Verwertung radioaktiver Reststoffe sowie ausgebauter oder
abgebauter radioaktiver Anlagenteile dgrfen nicht gebildet werden, soweit Aufwendun-
gen im Zusammenhang mit der Bearbeitung oder Verarbeitung von Kernbrennstoffen
stehen, die aus der Aufarbeitung bestrahlter Kernbrennstoffe gewonnen worden sind.“
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Im Entwurf fehlte in Abs. 4b Satz 2 die Erghnzung „und keine radioaktiven Ab-
fhlle darstellen“. Diese Formulierung soll sicherstellen, daß sich das Rgckstel-
lungsverbot nicht auf die schadlose Verwertung radioaktiver Abfhlle bezieht.
Hintergrund der GesetzesWnderung: Die Neuregelung des Abs. 4b Satz 1
war nach Ansicht des Gesetzgebers zur Klarstellung notwendig (s. Anm. 1882).
Satz 2 verbietet die Bildung einer Rgckstellung im Bereich der schadlosen Ver-
wertung von radioaktiven Reststoffen, soweit die Aufwendungen nach der Wie-
deraufarbeitung anfallen und keine radioaktiven Abfhlle darstellen.

II. Anwendungsbereich

AuflVsungsgebot: Soweit Rgckstellungen fgr Aufwendungen, die AHK fgr ein
WG sind, in der Vergangenheit gebildet worden sind, sind sie in dem ersten VZ,
dessen Veranlagung noch nicht bestandskrhftig ist, in vollem Umfang aufzulksen
(§ 52 Abs. 14). Im Entwurf eines StEntlG 1999/2000/2002 v. 9.11.1998
(BTDrucks. 14/23) war fgr die Auflksung der Rgckstellungen im Bereich der
schadlosen Verwertung radioaktiver Reststoffe noch eine ibergangslksung vor-
gesehen (§ 52 Abs. 6c). Danach sollte in Hkhe von zwei Dritteln des aufzulksen-
den Rgckstellungsbetrags eine den Gewinn mindernde Rgcklage gebildet werden
kknnen. Diese sollte in den beiden darauffolgenden Wj. zu mindestens je 50 vH
gewinnerhkhend aufgelkst werden.
RYckwirkung: Nach dem Wortlaut des § 52 Abs. 14 sind Rgckstellungen be-
reits in VZ vor 1999 aufzulksen, wenn deren Veranlagungen noch nicht be-
standskrhftig sind. Danach kknnte zB eine Veranlagung fgr einen VZ vor 1999
gehndert werden, wenn diese unter dem Vorbehalt der Nachprgfung erfolgt ist.
Aus der Sicht des Gesetzgebers ist dies zwar schlgssig, weil Abs. 4b lediglich
klarstellenden Charakter haben soll. Eine ausdrgckliche gesetzliche Regelung,
nach der Rgckstellungen nicht fgr Aufwendungen gebildet werden dgrfen, die
AHK sind, gab es aber bisher nicht. Hat ein Bilanzierender in VZ vor 1999 sol-
che Rgckstellungen gebildet, bedeutet die Auflksung dieser Rgckstellungen eine
unzulhssige Rgckwirkung, da vergangene Gewinnermittlungen nachtrhglich ge-
hndert werden (glA Glade, DB 1999, 400 [403]). Entsprechendes gilt fgr den
Bereich der schadlosen Verwertung radioaktiver Reststoffe. Hier werden jedoch
noch zushtzlich Vertrauensschutzaspekte vom Gesetzgeber ignoriert. Die Ver-
waltung hat nhmlich in der Vergangenheit Rgckstellungen fgr die schadlose Ver-
wertung radioaktiver Reststoffe zugelassen (BMF v. 15.11.1979 – IV B 2 – S
2170 – 79/79, Steuern in der Elektrizithtswirtschaft [StE] 12/79, 54). Die Auflk-
sung der Rgckstellungen in VZ fgr nach dem 31.12.1998 endende Wj. ist dem-
gegengber unbedenklich.

III. Klarstellungsfunktion des Abs. 4b

Abs. 4b Satz 1 soll lediglich klarstellenden Charakter haben und zukgnftige
Streitigkeiten zwischen dem Stpfl. und der FinBeh. vermeiden. Dies ist jeden-
falls das erklhrte Ziel des Gesetzgebers (BTDrucks. 14/23, 170). Die Regelung
ist auf der Grundlage der bisherigen Rspr. und herrschenden Auffassung im
Schrifttum ergangen.

BFH v. 1.4.1981 – I R 27/79, BStBl. II 1981, 660; v. 30.1.1990 – VIII R 183/85, BFH/
NV 1990, 504; v. 23.3.1995 – IV R 66/94, BStBl. II 1995, 772; v. 19.8.1998 – XI R 8/
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96, BStBl. II 1999, 18; Christiansen, StBp. 1987, 193 (197 f.); GBnkel, StbJb. 1990/91,
97 (109 f.); Bartels, BB 1992, 1095 (1098); Kupsch, BB 1992, 2320 (2323); Sarrazin,
WPg. 1993, 1 (5); Groh, StbJb. 1994/95, 23 (35 f.); Baum, DB 1995, 153 (161); Flies,
StBp. 1996, 109 (113 f.); Schmidt/Weber-Grellet XXIV. § 5 Rn. 361, 369.

Aufwendungen fgr die Anschaffung oder Herstellung von WG fghren bei wirt-
schaftlicher Betrachtung nicht zu einer Vermkgensbelastung, sondern nur zu ei-
ner Vermkgensumschichtung innerhalb des BV. Rgckstellungen kknnen deshalb
nicht fgr Aufwendungen gebildet werden, die AHK sind.

IV. VerhWltnis zu anderen Vorschriften

Handelsrecht: Nach den handelsrechtlichen GoB sind aktivierungspflichtige
Aufwendungen nicht rgckstellungsfhhig (§ 246 iVm. § 255 HGB). Aufgrund der
materiellen Maßgeblichkeit der HBil. fgr die StBil. (s. § 5 Anm. 61, 101 ff.) gilt
dieser Grundsatz auch fgr buchfghrungspflichtige und fgr freiwillig buchfghren-
de Gewerbetreibende (s. Anm. 25 ff.)
§ 17 Abs. 2a DMBilG: Eine Ausnahme vom Rgckstellungsverbot ergibt sich
aus § 17 Abs. 2a DMBilG. Danach ist eine Rgckstellung auch zu bilden, soweit
die Durchfghrung bestimmter Maßnahmen zu AHK fgr Vermkgensgegensthn-
de fghrt, die nach § 253 Abs. 2 Satz 3 oder Abs. 3 HGB im Zeitpunkt der An-
schaffung oder Herstellung in vollem Umfang abzuschreiben sind. Die Vor-
schriften des DMBilG gelten als Spezialregelungen nur fgr die stl. Bewertung in
den neuen Bundeslhndern. Abs. 4b ist insoweit nicht anwendbar.
Teilwertabschreibung: Sanierungsaufwendungen kknnen durch Rgckstellun-
gen oder Teilwertabschreibungen bilanziell bergcksichtigt werden. Ist bereits
aufgrund der Schadstoffbelastung eines WG eine Teilwertabschreibung vorge-
nommen worden, darf sich der Verlust auch bei Vorliegen von kgnftigem Erhal-
tungsaufwand nicht in Form einer Rgckstellung doppelt auswirken (zum
Vorrang der Teilwertabschreibung s. § 6 Anm. 559). Ist der voraussichtliche Sa-
nierungsaufwand hkher als die bereits vorgenommene Teilwertabschreibung,
muß fgr den in der Vergangenheit verursachten Erhaltungsaufwand eine Rgck-
stellung in Hkhe des Differenzbetrags gebildet werden.

Einstweilen frei.

B. RYckstellungen fYr Anschaffungs- oder
Herstellungskosten (Satz 1)

Anschaffungs- und Herstellungskosten: Die Bildung von Rgckstellungen fgr
ungewisse Verbindlichkeiten ist bei Vorliegen der gbrigen Voraussetzungen nur
zulhssig, wenn die kgnftigen Ausgaben sofort abziehbaren Aufwand darstellen
und nicht zu aktivierungspflichtigem Anschaffungs- oder Herstellungsaufwand
fghren.

BFH v. 1.4.1981 – I R 27/79, BStBl. II 1981, 660; v. 30.1.1990 – VIII R 183/85, BFH/
NV 1990, 504; v. 23.3.1995 – IV R 66/94, BStBl. II 1995, 772; v. 19.8.1998 – XI R 8/
96, BStBl. II 1999, 18; FG Hamburg v. 20.7.1999, EFG 1999, 1214.

Abgrenzung zu Erhaltungskosten: Das Problem zur Abgrenzung zwischen
aktivierungspflichtigem Anschaffungs-/Herstellungsaufwand und sofort abzieh-
barem Erhaltungsaufwand bei bereits vorhandenen WG wird durch Abs. 4b
Satz 1 auf die Ebene der Rgckstellungsbildung vorgelagert. Aufwendungen, die
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mit AHK zusammenhhngen, die jedoch selbst nicht zu den aktivierungspflichti-
gen AHK iSd. § 255 HGB zhhlen, sind rgckstellbar. Fgr nachtrhgliche AK
(§ 255 Abs. 1 Satz 2 HGB) oder anschaffungsnahe HK (§ 6 Abs. 1 Nr. 1a; s. § 6
Anm. 505–535) gilt hingegen das Rgckstellungsverbot des Abs. 4b. Zum Begriff
der AK s. § 6 Anm. 281–303, zu dem der HK s. § 6 Anm. 459–469.
Aufwendungen fgr die Beseitigung oder Verringerung von Schadstoffbelastun-
gen, die an einem zum BV gehkrenden WG eingetreten sind, stellen grundshtz-
lich Erhaltungsaufwand dar. Maßnahmen zur Beseitigung von Schadstoffbela-
stungen haben im allgemeinen den Zweck, ein nutzbares WG in einem
ordnungsgemhßen Zustand zu erhalten. HK sind nur ausnahmsweise anzuneh-
men, wenn das WG in seiner Substanz vermehrt, in seinem Wesen verhndert
oder gber seinen bisherigen Zustand hinaus erheblich verbessert wird. Dies gilt
auch fgr Sanierungsmaßnahmen bei kontaminierten Grundstgcken. Allein die
bloße Schadstoffbeseitigung fghrt nicht zu einer wesentlichen Verbesserung,
sondern ermkglicht nur, das Nutzenpotential des schadstoffbelasteten WG wie-
derherzustellen (vgl. Bordewin, DB 1994, 1685; Baum, DB 1995, 153 [158];
Klein/Wienands, FR 1995, 641 [644]).
Anschaffung oder Herstellung wertloser WirtschaftsgYter: Vor Einfggung
des Abs. 4b sollte in Ausnahmefhllen die Bildung einer Rgckstellung fgr Auf-
wendungen dann zulhssig sein, wenn die AHK zu „wertlosen“ WG fghren, fgr
die eine sofortige vollsthndige Teilwertabschreibung gerechtfertigt erscheint.

Herzig, DB 1990, 1341 (1350 ff.); Bordewin, DB 1992, 1533 ff., DB 1994, 1685
(1687 f.); KBhnberger/Faatz, BB 1993, 98 (104 f.); Schmidt/Weber-Grellet XXIV.
§ 5 Rn. 369; Biener, FS Moxter, 1994, 129 (141); Ludewig, WPg. 1995, 325 (327); Pfit-
zer/Schaum/Oser, BB 1996, 1373 (1377); aA Bartels, BB 1992, 1095 (1098); Kupsch,
BB 1992, 2320 (2323); Siegel, BB 1993, 326 (329); s. Anm. 844.

Derartige Sachverhalte sind insbes. im Bereich der Rgckstellungen fgr Umwelt-
maßnahmen vorzufinden (Einzelheiten Anm. 840 ff.). Ist der Stpfl. zB zur Besei-
tigung von in der Vergangenheit verursachten Schhden verpflichtet und kann er
dieser Verpflichtung nur durch Anschaffung oder Herstellung eines WG nach-
kommen, so wgrde ein gedachter Erwerber des Betriebs den Kaufpreis fgr den
Betrieb um die Kosten der Altlastenanlage mindern, soweit sie fgr die zukgnfti-
ge Erwirtschaftung von Ertrhgen keinen Wert hat. Nach dem Grundsatz des
vollsthndigen Schuldausweises mgßte gleichwohl eine Rgckstellung gebildet wer-
den. Mit der Einfggung des Abs. 4b kann aber eine Rgckstellung ungeachtet der
bisherigen kontroversen Diskussionen nicht mehr gebildet werden, weil dem
Grunde nach Anschaffungs- oder Herstellungsaufwand vorliegt. Piltz (JbFStR
1999/2000, 149 [151]) vertritt daher die Auffassung, daß die Neuregelung des
Satzes 1 in „Spezialfhllen“ keineswegs klarstellend sei, sondern konstitutiv wirke.
Die Frage, ob ein WG wertlos ist oder nicht, stellt sich jedoch erst nach dessen
Zugang zum BV (BlBmich/Schreiber, § 5 Rn. 887). Folglich ist die Frage der
Wertlosigkeit und der damit verbundenen Teilwertabschreibung erst am ersten
Bilanzstichtag nach der Anschaffung oder Herstellung des WG zu beantworten.
Selbst wenn der Stpfl. bereits vor der Anschaffung oder Herstellung von einer
Wertlosigkeit sicher ausgehen kann, kommt eine Rgckstellung mangels Aufwand
zunhchst nicht in Betracht. Kgnftiger Abschreibungsaufwand kann nicht durch
eine Rgckstellung vorweggenommen werden (BlBmich/Schreiber, § 5 Rn. 887;
aA Siegel, DB 1999, 857).
RYckgWngigmachung einer VerWußerung: Betriebliche Verhußerungsvorghn-
ge kknnen aus verschiedenen Grgnden, wie zB durch Anfechtung, Wandlung,
Bedingungseintritt oder Rgcktrittsvereinbarung, rgckghngig gemacht werden.

§ 5 Anm. 1885 Abs. 4b: Rgckstellungen fgr
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Gilt der Gewinn aus der Verhußerung bereits als realisiert, wird durch die dro-
hende Rgckabwicklung des Geschhftsvorfalls die Frage berghrt, ob die Rgckab-
wicklung eines Kaufvertrags mit der Anschaffung eines WG gleichzusetzen ist
und ob fgr die ungewisse Verpflichtung zur Anschaffung eines WG eine Rgck-
stellung zu bilden ist. Nach BFH v. 25.1.1996 – IV R 114/94 (BStBl. II 1997,
382; zust. Gosch, Urteilsanm. in StBp. 1996, 193; KBting/Kessler, DStR 1998,
1937 [1942]; abl. Hoffmann, BB 1996, 1821) ist der drohenden Ausgbung eines
Rgcktrittsrechts durch Bildung einer Rgckstellung Rechnung zu tragen. Aller-
dings hat sich der BFH in der Urteilsbegrgndung nicht mit dem Problem eines
mkglichen Rgckstellungsverbots aufgrund der Anschaffung eines WG auseinan-
dergesetzt. BFH v. 28.3.2002 – VIII R 77/96 (BStBl. II 2002, 227) lhßt die Rgck-
stellung an der fehlenden Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme scheitern.
Die Vorinstanz hatte in der Vertragsaufhebung aufgrund von Sachmhngeln zu
Recht keinen Anschaffungsvorgang gesehen (Nds. FG v. 4.9.1996, EFG 1997,
265). Die realisierten Gewinne mgssen bei drohenden Wandlungsansprgchen
durch eine Rgckstellung neutralisiert werden. Beim Kauf auf Probe mit aufschie-
bender Wirkung ist der Gewinn erst mit Ablauf der Rgckgabefrist oder mit
ausdrgcklicher Billigung des Khufers realisiert (OFD Mgnster v. 12.6.1989,
DStR 1989, 402; hhnlich ADS § 246 HGB Rn. 44 f.: Aktivierung der Kaufpreis-
forderung bei Bedingungseintritt oder bei Zerstkrung der Sache; aA Schmidt/
Weber-Grellet XXIV. § 5 Rn. 270 „Kauf auf Probe“: Gewinnrealisierung bei
Gefahrgbergang). Dagegen wird bei einem Versendungskauf mit Rgcktrittsrecht
der Gewinn bereits mit ibergang der Preisgefahr realisiert. Deshalb ist beim
Versendungskauf mit Rgcktrittsrecht eine Rgckstellung in Hkhe der zu erwar-
tenden Rgcknahmequote zu bilden (OFD Mgnster v. 12.6.1989, DStR 1989,
402). Vom wirtschaftlichen Ergebnis unterscheiden sich die beiden Fhlle nicht.
Die Realisierung des Kaufpreises ist allein vom Verhalten des Khufers abhhngig.
Ein Rgckstellungsverbot wgrde den Verkhufer zwingen, Gewinne auszuweisen,
die er im Ergebnis tatshchlich nicht erzielt. Die Rgckghngigmachung einer Ver-
hußerung aufgrund eines dem Khufer zustehenden Rgcktrittsrechts ist bei wirt-
schaftlicher Betrachtungsweise idR nicht als Rgckkauf bzw. Anschaffungsvor-
gang iSd. Abs. 4b, sondern als Rgckgabe der zuvor ausgewiesenen Vorrhte zu
beurteilen. Deshalb ist auch weiterhin bei einer ernsthaft drohenden Rgckgabe
des WG eine Rgckstellung zu bilden (glA Kessler/KBting, DStR 1998, 1937
[1942]). Die Bildung einer Rgckstellung ist dagegen nicht zulhssig, wenn tatshch-
lich ein Rgckkauf, zB aufgrund einer Rgckkaufoption des Verkhufers, vorliegt.

Einstweilen frei.

C. RYckstellungen fYr die Verpflichtung zur schadlosen
Verwertung radioaktiver Reststoffe (Satz 2)

Radioaktive Reststoffe und radioaktive Anlagenteile: Durch den Betrieb
von Kernkraftwerken entstehen radioaktiv belastete Brennelemente, deren Be-
seitigung fgr den Betreiber des Kernkraftwerkes Aufwand bedeutet. Fgr diese
dem Grunde nach gewissen, der Hkhe nach jedoch ungewissen Verbindlichkei-
ten mgssen handelsrechtlich Rgckstellungen gebildet werden. Dasselbe gilt fgr
Anlagenteile, die nach dem Betrieb des Kraftwerks aus- oder abgebaut werden.
Soweit die radioaktiv belasteten Brennelemente oder Anlagenteile in einem Zwi-
schen- oder Endlager verwahrt werden, sind die damit verbundenen voraus-
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sichtlichen Aufwendungen auch steuerlich zurgckzustellen. Dem steht Abs. 4b
Satz 2 nicht entgegen.
Verwertung durch Aufarbeitung: Abgebrannte Brennelemente kknnen wie-
deraufbereitet werden. Durch die Aufarbeitung kknnen radioaktive Reststoffe
zum Teil wieder als abbrandfhhige Brennstoffe in Mischoxid-Brennelementen
(sog. MOX-Brennelemente) eingesetzt werden. Allerdings ist die Fertigung von
MOX-Brennelementen teurer als die Fertigung entsprechender Brennelemente
aus Natururan. Daher ist fgr die Betreiber die direkte Endlagerung abgebrannter
Brennelemente preiswerter als die Wiederaufarbeitung. Die Kernkraftwerke be-
treibenden Unternehmen haben folglich in der Vergangenheit fgr die schadlose
Verwertung radioaktiver Reststoffe durch Aufbereitung Rgckstellungen gebildet
(BMF v. 15.11.1979 – IV B 2 - S 2170 - 79/79, Steuern in der Elektrizithtswirt-
schaft [StE] 12/79, 54). Mangels geeigneter Endlagerungssthtten war die Aufar-
beitung bis 1994 die einzige Mkglichkeit der schadlosen Entsorgung bestrahlter
Brennelemente (Kessler/KBting, DStR 1998, 1939 [1942]). Gleichwohl war die
Frage der Rgckstellungsfhhigkeit der Fertigungsmehrkosten fgr MOX-Brennele-
mente gegengber Brennelementen aus Natururan nicht unstrittig (vgl. Steuern in
der Elektrizithtswirtschaft [StE] 1/98, 2). Die Fertigung der MOX-Brennele-
mente als Teil eines Herstellungsvorgangs spricht gegen die Bildung einer Rgck-
stellung. Sieht man die Wiederaufarbeitung jedoch als Teil eines Entsorgungs-
vorgangs an, muss fgr die Entsorgungsverpflichtung eine Rgckstellung gebildet
werden. Dieser Streit soll mit der Regelung des Abs. 4b Satz 2 vermieden wer-
den.
Keine radioaktive AbfWlle: Fgr die Beseitigung radioaktiver Abfhlle durch Zwi-
schen- oder Endlagerung mgssen Rgckstellungen fgr der Hkhe nach ungewisse
Verbindlichkeiten gebildet werden. Abs. 4b steht dem ausdrgcklich nicht entge-
gen. Im Steuerentwurf fehlte noch der Zusatz „und keine radioaktive Abfhlle
darstellen“ (s. Anm. 1880).

Einstweilen frei.
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